
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raiffeisenbank Ried Zweigstelle Hofheim Kto.-Nr.: 660264 (BLZ 509 612 06) 
BIC: GENODE51RBU  

IBAN: DE55 5096 1206 0000 6602 64 

 

Tennisclub 1983 Hofheim e.V.  Postfach 5106  68623 Lampertheim / Hofheim 

 
 
 
 
 
An alle Mitglieder 

 
 
 
 

Hofheim, den 08.06.2023 
 
 
 
Einladung zur außerordentlichen Mitgliederversammlung 
 

Hiermit laden wir satzungsgemäß zur außerordentlichen Mitgliederversammlung ein. 
 
Termin:  Freitag, 23. Juni 2023 
Zeit:   1900 Uhr 
Ort:   TC Hofheim - im Vereinsheim auf unserer Anlage 
Tagesordnung: Siehe Anlage 
 
 

Wir bitten aufgrund der anstehenden Entscheidungen um zahlreiches Erscheinen! 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
TC 1983 Hofheim e.V. 
 

Eric Diesner 
Geschäftsführer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raiffeisenbank Ried Zweigstelle Hofheim Kto.-Nr.: 660264 (BLZ 509 612 06) 
BIC: GENODE51RBU  

IBAN: DE55 5096 1206 0000 6602 64 

Tagesordnung: 
 
1. Begrüßung  

2. Wahl eines technischen Leiters aufgrund des aktuell vakanten Amtes.  

3. Beschluss zur Satzungsänderung §15 Abschnitt 1 Punkt b. + c.: 

 

Auszug aus der aktuellen Satzung: 
 
I. Einberufung:  
Die Mitgliederversammlung ist zu berufen  
a. wenn es das Interesse des Vereins erfordert (außerordentliche 
Mitgliederversammlung), jedoch mindestens  
b. jährlich einmal, in den ersten 3 Monaten des Kalenderjahres,  
c. bei Ausscheiden eines Mitgliedes des Vorstandes binnen 3 Monaten  
d. auf schriftlichen Antrag von mindestens 30 % der Mitglieder 
 
Geänderte Version der Satzung (Änderungen gelb markiert): 
 
I. Einberufung: 
Die Mitgliederversammlung ist zu berufen  
a. wenn es das Interesse des Vereins erfordert (außerordentliche 
Mitgliederversammlung), jedoch mindestens  
b. jährlich einmal, in den ersten 3 4 Monaten des Kalenderjahres,  
c. bei Ausscheiden eines Mitgliedes des Vorstandes binnen 3 Monaten  
c. sollte ein Vorstandsmitglied ausscheiden oder ein Vorstandsposten nicht besetzt 
werden können, so obliegt es dem Vorstand eine außerordentliche 
Mitgliederversammlung zur Nachwahl anzusetzen. Der Posten muss allerdings 
spätestens bei der nächstfolgenden ordentlichen Mitgliederversammlung zur Wahl 
gestellt werden. 
d. auf schriftlichen Antrag von mindestens 30 % der Mitglieder 
 
 
4. Verschiedenes 

 

 

 

 

 


